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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ABRASIVEINHEIT

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Abrasiveinheit (1, 1’) zum Schleifen, Polieren
und/oder Läppen, eine Abrasiveinheit (1, 1’) zum Schlei-
fen, Polieren und/oder Läppen sowie eine Bearbeitungs-
maschine zum Schleifen, Polieren und/oder Läppen. Ins-
besondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Her-
stellung einer Abrasiveinheit (1, 1’) zum Schleifen, Po-
lieren und/oder Läppen, umfassend die Schritte: Einbrin-

gen einer Vielzahl von Ausnehmungen (104, 106, 108,
110, 112, 116, 150) in einen Materialträger (100), wobei
die Ausnehmungen (104, 106, 108, 110, 112, 116, 150)
zumindest auf einer Bearbeitungsseite (102) des Mate-
rialträgers (100) Öffnungseintritte aufweisen, Einbringen
eines Abrasivmaterials (118) in die Vielzahl von Ausneh-
mungen (104, 106, 108, 110, 112, 116, 150).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Abrasiveinheit zum Schleifen, Polieren
und/oder Läppen, eine Abrasiveinheit zum Schleifen, Po-
lieren und/oder Läppen sowie eine Bearbeitungsmaschi-
ne zum Schleifen, Polieren und/oder Läppen.
[0002] Abrasiveinheiten sind grundsätzlich bekannt
und können beispielsweise als Schleif-, Polier- oder
Läppscheibe bereitgestellt werden. Schleifscheiben um-
fassen in der Regel ein hartes Schleifmaterial zum Ab-
tragen von Material eines Werkstückes. Dieses harte
Schleifmaterial ist üblicherweise mit einem Bindemittel
gekoppelt, das das harte Schleifmaterial in einer Position
hält. Entsprechend sind in der Regel auch Polier- und
Läppscheiben ausgebildet.
[0003] Zur Herstellung von Schleif-, Polier- oder Läpp-
scheiben wird üblicherweise ein Siebdruckverfahren ein-
gesetzt. Insbesondere werden auch dreidimensionale
Siebdruckverfahren zur Herstellung derartiger Schleif-
und Polierscheiben eingesetzt. Hierfür wird beispielswei-
se auf eine Trägerplatte eine Siebdruckschablone auf-
gelegt und in Öffnungen der Siebdruckschablone eine
Mischung aus dem Schleifmaterial und dem Bindemate-
rial eingefügt. Anschließend wird die Siebdruckschablo-
ne wieder entfernt. Dieses Verfahren kann ebenfalls
durchgeführt werden, indem die Siebdruckschablone auf
ein Poliertuch, das auf einer Trägerplatte angeordnet ist,
aufgesetzt wird.
[0004] Die Herstellung einer solchen Schleif- oder Po-
lierscheibe mittels Siebdruckverfahren ist technisch auf-
wendig. Es besteht das Risiko von Fehlern, die sich in
einer mangelnden fertigungstechnischen Qualität der
Schleif- oder Polierscheibe widerspiegelt. Darüber hin-
aus ist das Siebdruckverfahren zeitaufwendig und teuer.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren zur Herstellung einer Abrasiveinheit zum
Schleifen, Polieren und/oder Läppen, eine Abrasivein-
heit zum Schleifen, Polieren und/oder Läppen sowie eine
Bearbeitungsmaschine zum Schleifen, Polieren
und/oder Läppen bereitzustellen, die einen oder mehrere
der genannten Nachteile vermindern oder beseitigen. Es
ist insbesondere eine Aufgabe der Erfindung, eine Lö-
sung bereitzustellen, die eine verbesserte Herstellung
von Abrasiveinheiten ermöglicht. Darüber hinaus ist es
eine Aufgabe der Erfindung, eine Lösung bereitzustellen,
die eine kostengünstigere Herstellung von Abrasivein-
heiten ermöglicht.
[0006] Gemäß einem ersten Aspekt wird die Aufgabe
gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer Abrasi-
veinheit zum Schleifen, Polieren und/oder Läppen, um-
fassend die Schritte: Einbringen einer Vielzahl von Aus-
nehmungen in einen Materialträger, wobei die Ausneh-
mungen zumindest auf einer Bearbeitungsseite des Ma-
terialträgers Öffnungseintritte aufweisen, und Einbringen
eines Abrasivmaterials in die Vielzahl von Ausnehmun-
gen.
[0007] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,

dass die siebdrucklose Herstellung von Abrasiveinheiten
eine Vielzahl an Vorteilen bietet. Insbesondere können
mit dem Verfahren gemäß dem ersten Aspekt qualitativ
hochwertigere Abrasiveinheiten hergestellt werden. Die-
se Herstellung ist darüber hinaus mit einem geringeren
Aufwand verbunden.
[0008] In den Materialträger wird die Vielzahl von Aus-
nehmungen eingebracht. Vorzugsweise umfasst der Ma-
terialträger eine Bearbeitungsseite und die Ausnehmun-
gen weisen Durchtrittsachsen auf, die im Wesentlichen
parallel zu einer Orthogonalen der Bearbeitungsfläche
ausgerichtet sind. Die Ausnehmungen sind insbesonde-
re derart angeordnet und ausgebildet, dass ein Abrasiv-
material in diesen eingebracht werden kann. Das Innere
der Ausnehmungen ist zumindest von der Bearbeitungs-
seite aus zugänglich, insbesondere durch die Öffnungs-
eintritte.
[0009] In die Vielzahl von Ausnehmungen wird das Ab-
rasivmaterial eingebracht. Insbesondere wird das Abra-
sivmaterial in eine, zwei, mehrere oder alle der Ausneh-
mungen eingebracht. Dass Einbringen des Abrasivma-
terials in die Vielzahl von Ausnehmungen kann beispiels-
weise derart erfolgen, dass das Abrasivmaterial auf die
Bearbeitungsseite des Materialträgers aufgebracht und
verstrichen wird. Das Verstreichen kann beispielsweise
mit einem Spachtel erfolgen. Ein solches Auftragen wir
auch als Abrakeln bezeichnet. Vorzugsweise wird im An-
schluss das überschüssige Abrasivmaterial auf der Be-
arbeitungsseite wieder entfernt, sodass das Abrasivma-
terial im Wesentlichen in den Ausnehmungen angeord-
net ist.
[0010] Das Abrasivmaterial ist insbesondere ausgebil-
det, um ein Werkstück spanend, insbesondere spanend
mit unbestimmter Schneide, zu bearbeiten. Das Abrasiv-
material umfasst vorzugsweise Abrasivelemente und ein
Bindematerial. Das Bindematerial ist vorzugsweise an-
geordnet und ausgebildet, um die Abrasivelemente in
einer Position zu halten. Die Abrasivelemente sind ins-
besondere angeordnet und ausgebildet, um eine spa-
nende Wirkung an einem Werkstück zu bewirken.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsvariante des
Verfahrens ist vorgesehen, dass der Materialträger form-
flexibel ausgebildet ist und vorzugsweise als ein Polier-
tuch und/oder als ein Polyurethantuch ausgebildet ist.
Ferner kann es bevorzugt sein, dass der Materialträger
ein tuchartig ausgebildetes Textilprodukt ist oder dieses
umfasst, das synthetische und/oder natürliche Fasern
umfasst. Die Fasern sind vorzugsweise zu Geweben,
Vliesstoffen und/oder Filzstoffen verarbeitet, wobei fer-
ner vorzugsweise die Fasern als Laminate und/oder Ver-
bundstoffe vorliegen.
[0012] Ein formflexibel ausgebildeter Materialträger
kann in seiner Form reversibel verändert werden, wobei
die Struktur des Materialträgers im Wesentlichen unver-
ändert bleibt. Der Materialträger ist insbesondere derart
ausgebildet, dass dieser in einem Schleif-, Polier-
und/oder Läppprozess abriebbehaftet ist. Unter abrieb-
behaftet versteht der Fachmann insbesondere, dass der
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Materialträger einen größeren Abrieb aufweist als das
Abrasivmaterial. Der formflexibel ausgebildete Material-
träger kann vorzugsweise als ein Poliertuch ausgebildet
sein. Insbesondere ist es bevorzugt, dass der formflexi-
bel ausgebildete Materialträger als ein Polyurethantuch
ausgebildet ist.
[0013] Der Materialträger kann darüber hinaus als das
tuchartig ausgebildete Textilprodukt ausgebildet sein.
Das tuchartig ausgebildete Textilprodukt umfasst syn-
thetische und/oder natürliche Fasern. Diese Fasern kön-
nen als Gewebe, Vliesstoffe und/oder Filzstoffe verar-
beitet sein. Darüber hinaus können die Fasern auch als
Laminate und/oder als Verbundstoffe vorliegen.
[0014] Synthetische Fasern werden auch als Kunstfa-
sern bezeichnet. Die natürlichen Fasern können bei-
spielsweise Baumwollfasern sein oder diese umfassen.
[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante des Verfahrens ist vorgesehen, dass der Materi-
alträger als eine Kunststofffolie und/oder als ein Hartpa-
pier ausgebildet ist oder diese bzw. dieses umfasst. Au-
ßerdem kann der Materialträger ein geschäumtes Mate-
rial und/oder ein nicht-metallisches Material aufweisen
oder aus diesem bzw. diesen bestehen, wobei vorzugs-
weise das geschäumte Material ein Polyurethanschaum
ist.
[0016] In einen als Kunststofffolie oder einen als Hart-
papier ausgebildeten Materialträger können die Ausneh-
mungen in vorteilhafter Weise eingebracht werden. Dar-
über hinaus können in einen Materialträger, der aus Po-
lyurethanschaum besteht oder diesen umfasst, ebenfalls
die Ausnehmungen in vorteilhafter Weise eingebracht
werden. Der Polyurethanschaum weist ferner Mikropo-
ren auf, die einen gleichmäßigen Abrieb und somit Ver-
schleiß des Materialträgers bei der Bearbeitung eines
Werkstücks ermöglichen.
[0017] Darüber hinaus ist es bevorzugt, dass der Ma-
terialträger eine Materialträgerstärke von weniger als 5
mm, insbesondere weniger als 3 mm, vorzugsweise we-
niger als 1,5 mm, aufweist. Die Materialträgerstärke ist
insbesondere als Dicke des Materialträgers zu verste-
hen. Die Materialträgerstärke erstreckt sich vorzugswei-
se in eine Richtung, die parallel zu einer Flächenortho-
gonalen der Bearbeitungsseite des Materialträgers ist.
[0018] Es kann außerdem bevorzugt sein, dass der
Materialträger hydrophil ausgebildet ist. Ein hydrophil
ausgebildeter Materialträger hat den Vorteil, dass dieser
zumindest eine geringe Menge einer Flüssigkeit, insbe-
sondere Wasser, aufnehmen kann. Da in Schleifprozes-
sen und in Polierprozessen regelmäßig Flüssigkeiten
verwendet werden, kann die Abrasiveinheit somit einen
Teil der Flüssigkeit, insbesondere des Wassers, aufneh-
men.
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante des Verfahrens ist vorgesehen, dass dieses den
Schritt umfasst: Anordnen des Materialträgers mit einer
der Bearbeitungsseite gegenüberliegend angeordneten
Befestigungsseite an einer Trägerplatte, wobei die Trä-
gerplatte ausgebildet ist, als Kopplungselement zwi-

schen der Abrasiveinheit und einer Bearbeitungsmaschi-
ne zu wirken.
[0020] Die Trägerplatte weist vorzugsweise eine im
Wesentlichen gleiche Geometrie auf wie der Materialträ-
ger. Die Trägerplatte kann beispielsweise aus Metall
oder aus Kunststoff bestehen bzw. Metall oder Kunststoff
umfassen.
[0021] Vorzugsweise umfasst die Trägerplatte einen,
zwei oder mehrere Auskragabschnitte. Die Auskragab-
schnitte können beispielsweise einen Radius aufweisen,
der geringer ist als der Radius der Trägerplatte. Die Aus-
kragabschnitte kragen vorzugsweise derart aus, dass
diese zur Demontage der Abrasiveinheit von einer Be-
arbeitungsmaschine verwendet werden können.
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante ist vorgesehen, dass an der Befestigungsseite des
Materialträgers ein im Wesentlichen Abrasivmaterial-un-
durchlässiges Zwischenelement, insbesondere eine
Kunststofffolie, und/oder ein Befestigungselement, ins-
besondere eine Klebstofffolie, angeordnet wird bzw. wer-
den, wobei vorzugsweise das Zwischenelement
und/oder das Befestigungselement zwischen dem Ma-
terialträger und der Trägerplatte angeordnet wird.
[0023] Vorzugsweise ist das Zwischenelement derart
angeordnet und ausgebildet, dass dieses sich im We-
sentlichen vollständig zwischen dem Materialträger und
der Trägerplatte erstreckt. Durch das Abrasivmaterial-
undurchlässige Zwischenelement wird vermieden, dass
Abrasivmaterial von den Ausnehmungen heraus in den
Zwischenraum zwischen dem Materialträger und der
Trägerplatte gelangt.
[0024] Bei der Verwendung einer Trägerplatte können
sich die Ausnehmungen auch durch das Zwischenele-
ment und/oder das Befestigungselement hindurch er-
strecken.
[0025] Darüber hinaus kann das Befestigungselement
zwischen dem Materialträger und der Trägerplatte ange-
ordnet sein. Das Befestigungselement kann beispiels-
weise als eine doppelseitige Klebstofffolie ausgebildet
sein, die an dem Materialträger und an der Trägerplatte
haften bleibt. Somit wird eine Verbindung zwischen dem
Materialträger und der Trägerplatte ermöglicht. Das Ab-
rasivmaterial-undurchlässige Zwischenelement und das
Befestigungselement können auch als ein einziges Ele-
ment ausgebildet sein.
[0026] In einer bevorzugten Fortbildung des Verfah-
rens ist vorgesehen, dass die Ausnehmungen gestanzt
und/oder genutet werden. Die durch ein Stanzverfahren
und/oder durch ein Nutverfahren hergestellten Ausneh-
mungen können in vorteilhafter Weise hergestellt werden
und anschließend mit dem Abrasivmaterial befüllt wer-
den
[0027] Darüber hinaus ist es bevorzugt, dass die Aus-
nehmungen als Sacklöcher und/oder als Durchgangslö-
cher ausgebildet sind. Ein Sackloch hat den Vorteil, dass
das Abrasivmaterial in der Regel nicht auf einer der Be-
arbeitungsseite gegenüberliegenden Seite heraustreten
kann. Die als Durchgangslöcher ausgebildeten Ausneh-
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mungen haben den Vorteil einer einfacheren Herstell-
barkeit.
[0028] In einer weiteren bevorzugten Fortbildung des
Verfahrens ist vorgesehen, dass vor dem Einbringen der
Ausnehmungen und des Abrasivmaterials ein Schutze-
lement, insbesondere eine Schutzfolie, auf der Bearbei-
tungsseite angeordnet wird, und die Ausnehmungen
durch das Schutzelement hindurch in den Materialträger
eingebracht werden, wobei vorzugsweise das Schutze-
lement nach dem Einbringen des Abrasivmaterials ent-
fernt wird.
[0029] Durch das Schutzelement wird beim Einbringen
des Abrasivmaterials ermöglicht, dass dieses in die Viel-
zahl von Ausnehmungen eingebracht wird und im We-
sentlichen nicht auf die Bearbeitungsseite des Material-
trägers. Hiermit wird vermieden, dass gegebenenfalls
nach dem Einbringen des Abrasivmaterials in die Aus-
nehmungen noch ein weiterer Herstellungsschritt erfor-
derlich ist, nämlich das Entfernen des überschüssigen
Abrasivmaterials von der Bearbeitungsseite des Materi-
alträgers. Das Schutzelement kann beispielsweise nach
dem Einbringen des Abrasivmaterials von dem Materi-
alträger entfernt werden. Somit wird eine Abrasiveinheit
bereitgestellt, deren Bearbeitungsseite des Materialträ-
gers im Wesentlichen Abrasivmaterial-frei ist, sodass le-
diglich Abrasivmaterial in den Ausnehmungen und ge-
gebenenfalls leicht nach oben abstehend von den Aus-
nehmungen angeordnet ist.
[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante des Verfahrens ist vorgesehen, dass das Abrasiv-
material derart eingebracht wird, dass das Abrasivmate-
rial mit der Bearbeitungsseite im Wesentlichen ab-
schließt und vorzugsweise das Abrasivmaterial mit der
Bearbeitungsseite eine im Wesentlichen ebene Fläche
ausbildet.
[0031] Damit das Abrasivmaterial mit der Bearbei-
tungsseite im Wesentlichen abschließt, kann nach dem
Einbringen des Abrasivmaterials in die Vielzahl von Aus-
nehmungen überschüssiges Abrasivmaterial entfernt
werden. Beispielsweise kann dieses Entfernen auch
während des Abrakelns bzw. des Zuspachtelns der Aus-
nehmungen erfolgen. Eine im Wesentlichen ebene Flä-
che beinhaltet auch, dass das Abrasivmaterial geringfü-
gig aus den Ausnehmungen hinaussteht. Beispielsweise
kann dies der Fall sein, wenn ein Schutzelement auf der
Bearbeitungsseite angeordnet wird und dieses nach Ein-
bringung des Abrasivmaterials wieder entfernt wird. In
diesem Fall kann das Abrasivmaterial beispielsweise mit
der Dicke des Schutzelements über die Bearbeitungs-
seite hinaus heraus stehen.
[0032] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die ein-
gangs genannte Aufgabe gelöst durch eine Abrasivein-
heit zum Schleifen, Polieren und/oder Läppen, umfas-
send einen Materialträger mit einer Vielzahl von Ausneh-
mungen, wobei die Ausnehmungen zumindest auf einer
Bearbeitungsseite des Materialträgers Öffnungseintritte
aufweisen, und wobei in den Ausnehmungen ein Abra-
sivmaterial angeordnet ist.

[0033] Es ist bevorzugt, dass das Abrasivmaterial in
den Ausnehmungen derart angeordnet ist, dass das Ab-
rasivmaterial mit der Bearbeitungsseite eine im Wesent-
lichen ebene Fläche ausbildet. Eine im Wesentlichen
ebene Fläche liegt auch dann vor, wenn das Abrasivma-
terial mit einer Auskraghöhe jeweils von einer der Aus-
nehmungen auskragt, wobei die Auskraghöhe weniger
als 20 %, weniger als 10 %, weniger als 5 % oder weniger
als 2 % einer Ausnehmungstiefe beträgt. Die Ausneh-
mungstiefe ist entweder der Abstand zwischen der Be-
arbeitungsseite und einem Ausnehmungsgrund, der Ab-
stand zwischen der Bearbeitungsseite und der Befesti-
gungsseite oder die Materialstärke des Materialträgers.
[0034] In einer bevorzugten Ausführungsvariante der
Abrasiveinheit ist vorgesehen, dass der Materialträger
formflexibel ausgebildet ist und vorzugsweise als ein Po-
liertuch und/oder als ein Polyurethantuch ausgebildet ist,
und/oder ein tuchartig ausgebildetes Textilprodukt ist,
das synthetische und/oder natürliche Fasern umfasst,
wobei vorzugsweise die Fasern zu Geweben, Vliesstof-
fen und/oder Filzstoffen verarbeitet sind, wobei ferner
vorzugsweise die Fasern als Laminate und/oder Ver-
bundstoffe vorliegen.
[0035] Außerdem ist es bevorzugt, dass der Material-
träger als eine Kunststofffolie und/oder als ein Hartpapier
ausgebildet ist oder diese bzw. dieses umfasst. Ferner
kann der Materialträger ein geschäumtes Material
und/oder ein nicht-metallisches Material aufweisen oder
aus diesem bzw. diesen bestehen, wobei vorzugsweise
das geschäumte Material ein Polyurethanschaum ist.
[0036] Darüber hinaus kann es bevorzugt sein, dass
der Materialträger eine Materialträgerstärke von weniger
als 5 mm, insbesondere weniger als 3 mm, vorzugsweise
weniger als 1,5 mm, aufweist, und/oder hydrophil aus-
gebildet ist.
[0037] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante der Abrasiveinheit ist vorgesehen, dass das Abra-
sivmaterial Abrasivelemente und/oder ein Bindematerial
umfasst oder aus diesem bzw. diesen besteht, wobei vor-
zugsweise die Abrasivelemente ausgewählt sind aus der
Gruppe bestehend aus: Diamant, Tonerde, Siliziumcar-
bid, Borcarbid, und/oder Ceroxid, und/oder das Binde-
material ein ein- oder mehrkomponentiges Kunstharz,
vorzugsweise Epoxidharz, und/oder ein UV-aushärten-
des Kunstharz umfasst oder aus diesem besteht.
[0038] Die Abrasivelemente des Abrasivmaterials sind
insbesondere angeordnet und ausgebildet, um einen
Materialabtrag an einem Werkstück zu bewirken. Das
Bindematerial hält die Abrasivelemente in einer Position.
[0039] Ferner ist es bevorzugt, dass eine, zwei, meh-
rere oder alle der Ausnehmungen einen runden, ovalen,
dreieckigen, polygonalen, insbesondere sechseckigen,
und/oder nutenförmigen Querschnitt aufweisen
und/oder als ein spiralförmiger Schlitz ausgebildet sind.
Ferner kann es bevorzugt sein, dass eine, zwei, mehrere
oder alle der Ausnehmungen eine Ausnehmungserstre-
ckung aufweisen, die zwischen 1 mm und 20 mm, vor-
zugsweise zwischen 5 mm bis 15 mm, insbesondere zwi-
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schen 8 mm bis 12 mm, beträgt. Die Ausnehmungser-
streckung entspricht bei einer kreisrunden Ausnehmung
insbesondere dem Durchmesser.
[0040] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante der Abrasiveinheit ist vorgesehen, dass der Mate-
rialträger einen Randbereich aufweist, wobei der Rand-
bereich an eine Außenkante des Materialträgers an-
grenzt und sich mit einer Randbereichserstreckung von
bis zu 20 mm, vorzugsweise bis zu 10 mm, in Richtung
eines Mittelpunktes des Materialträgers erstreckt, wobei
der Randbereich im Wesentlichen Ausnehmungs-frei
ausgebildet ist.
[0041] Ferner ist es bevorzugt, dass an den Randbe-
reich ein erster Bearbeitungsabschnitt angrenzt und an
den ersten Bearbeitungsabschnitt ein den Mittelpunkt
aufweisender zweiter Bearbeitungsabschnitt angrenzt,
wobei die Ausnehmungserstreckung der Ausnehmun-
gen im ersten Bearbeitungsabschnitt kleiner ist als die
Ausnehmungserstreckung der Ausnehmungen im zwei-
ten Bearbeitungsabschnitt, und/oder eine zweite Beab-
standung zweier Ausnehmungen im zweiten Bearbei-
tungsabschnitt kleiner ist als eine erste Beabstandung
zweier Ausnehmungen im ersten Bearbeitungsab-
schnitt. Außerdem kann der Materialträger eine den Mit-
telpunkt aufweisende Zentralaussparung umfassen.
[0042] Da der erste Bearbeitungsabschnitt aufgrund
des größeren Radius üblicherweise eine höhere Anzahl
an Ausnehmungen je Umfangsstrecke aufweist als der
zweite Bearbeitungsabschnitt, ist der Verschleiß im zwei-
ten Bearbeitungsabschnitt häufig größer als im ersten
Bearbeitungsabschnitt. Durch eine größere Ausneh-
mungserstreckung der Ausnehmungen im zweiten Be-
arbeitungsabschnitt und/oder durch eine geringere Be-
abstandung der Ausnehmungen im zweiten Bearbei-
tungsabschnitt kann diesem größeren Verschleiß entge-
gengewirkt werden. Somit kann eine im Wesentlichen
gleichbleibende Abtragsleistung mit der Abrasiveinheit
erreicht werden.
[0043] Da die Bearbeitungsgeschwindigkeit in einem
äußeren Bereich der Abrasiveinheit üblicherweise höher
ist, kann jedoch unter Umständen auch der Verschleiß
im ersten Bearbeitungsabschnitt größer sein. Diesem
größeren Verschleiß kann im ersten Bearbeitungsab-
schnitt mit größeren Ausnehmungen begegnet werden.
[0044] Die Zentralaussparung ist insbesondere ange-
ordnet und ausgebildet, um die Abrasiveinheit an einer
Bearbeitungsmaschine anzuordnen. Insbesondere kann
die Zentralaussparung zur Positionierung verwendet
werden.
[0045] In einer weiteren bevorzugten Ausführungsva-
riante der Abrasiveinheit ist vorgesehen, dass mindes-
tens zwei Ausnehmungen derart angeordnet sind, dass
diese weniger als 10 mm, vorzugsweise weniger als 8
mm, insbesondere weniger als 5 mm, voneinander be-
abstandet sind. Außerdem können mindestens zwei
Ausnehmungen derart angeordnet sein, dass diese mehr
als 1 mm, insbesondere mehr als 4 mm, voneinander
beabstandet sind.

[0046] Darüber hinaus kann es bevorzugt sein, dass
auf der Bearbeitungsseite ein Schutzelement, insbeson-
dere eine Schutzfolie, derart angeordnet ist, dass im We-
sentlichen kein Abrasivmaterial zwischen die Bearbei-
tungsseite des Materialträgers und das Schutzelement
fließen kann. Mit dem Schutzelement kann vermieden
werden, dass sich neben den Ausnehmungen Abrasiv-
material befindet.
[0047] Darüber hinaus ist es bevorzugt, dass die Ab-
rasiveinheit eine Trägerplatte umfasst, die ausgebildet
ist, als Kopplungselement zwischen der Abrasiveinheit
und einer Bearbeitungsmaschine zu wirken, wobei der
Materialträger mit einer der Bearbeitungsseite gegenü-
berliegend angeordneten Befestigungsseite an der Trä-
gerplatte angeordnet ist.
[0048] Eine weitere bevorzugte Fortbildung der Abra-
siveinheit zeichnet sich dadurch aus, dass die Befesti-
gungsseite des Materialträgers ein im Wesentlichen Ab-
rasivmaterial-undurchlässiges Zwischenelement, insbe-
sondere eine Kunststofffolie, und/oder ein Befestigungs-
element, insbesondere eine Klebstofffolie, aufweist, wo-
bei vorzugsweise das Zwischenelement und/oder das
Befestigungselement zwischen dem Materialträger und
der Trägerplatte angeordnet ist. Bei der Verwendung ei-
ner Trägerplatte können sich die Ausnehmungen auch
durch das Zwischenelement und/oder das Befestigungs-
element hindurch erstrecken.
[0049] Gemäß einem weiteren Aspekt wird die ein-
gangs genannte Aufgabe gelöst durch eine Bearbei-
tungsmaschine zum Schleifen, Polieren und/oder Läp-
pen von Werkstücken, umfassend eine Abrasiveinheit
nach einer der im Vorherigen beschriebenen Ausfüh-
rungsvarianten.
[0050] Das Verfahren und seine möglichen Fortbildun-
gen weisen Merkmale bzw. Verfahrensschritte auf, die
sie insbesondere dafür geeignet machen, für eine Abra-
siveinheit und eine Bearbeitungsmaschine und die jewei-
ligen Fortbildungen verwendet zu werden. Für weitere
Vorteile, Ausführungsvarianten und Ausführungsdetails
der weiteren Aspekte und ihrer möglichen Fortbildungen
wird auch auf die zuvor erfolgte Beschreibung zu den
entsprechenden Merkmalen und Fortbildungen des Ver-
fahrens zur Herstellung einer Abrasiveinheit verwiesen.
[0051] Bevorzugte Ausführungsbeispiele werden ex-
emplarisch anhand der beiliegenden Figuren erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1: eine schematische, zweidimensionale Ansicht
einer beispielhaften Ausführungsform einer
Abrasiveinheit;

Fig. 2: eine weitere schematische, zweidimensionale
Ansicht der in Figur 1 gezeigten Abrasiveinheit;

Fig. 3: eine weitere schematische, zweidimensionale
Ansicht einer beispielhaften Ausführungsform
einer Abrasiveinheit;
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Fig. 4: eine schematische, zweidimensionale Schnit-
tansicht einer beispielhaften Ausführungsform
einer Abrasiveinheit;

Fig. 5: eine weitere schematische, zweidimensionale
Schnittansicht einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform einer Abrasiveinheit;

Fig. 6: eine schematische, zweidimensionale Detail-
ansicht einer beispielhaften Ausführungsform
einer Abrasiveinheit;

Fig. 7: eine schematische Ansicht einer Bearbei-
tungsmaschine zum Schleifen, Polieren
und/oder Läppen von Werkstücken mit einer
Abrasiveinheit;

Fig. 8: eine schematische Ansicht eines Verfahrens
zur Herstellung einer Abrasiveinheit; und

Fig. 9: eine schematische Ansicht einer beispielhaf-
ten Ausführungsform eines in Figur 8 gezeig-
ten Verfahrens.

[0052] In den Figuren sind gleiche oder im Wesentli-
chen funktionsgleiche bzw. -ähnliche Elemente mit den
gleichen Bezugszeichen bezeichnet.
[0053] Die in Figur 1 gezeigte Abrasiveinheit umfasst
den Materialträger 100. Der Materialträger 100 umfasst
eine Vielzahl an Ausnehmungen 104, 106, 108, 110, 112
sowie weitere Ausnehmungen. In Figur 1 sind die Aus-
nehmungen 104, 106, 108, 110, 112 mit dem Abrasiv-
material 118 und in Figur 2 ohne das Abrasivmaterial 118
dargestellt. Die Ausnehmungen 104 - 112 können unter-
schiedliche Querschnittsgeometrien aufweisen. Bei-
spielsweise weist die Ausnehmung 104 einen runden
Querschnitt, die Ausnehmung 106 einen ovalen Quer-
schnitt, die Ausnehmung 108 einen wabenförmigen,
sechseckigen Querschnitt, die Ausnehmung 110 einen
dreieckigen Querschnitt und die Ausnehmung 112 einen
rautenförmigen Querschnitt auf.
[0054] Der Materialträger 100 ist als formflexibler Kör-
per ausgebildet. Insbesondere ist es bevorzugt, dass der
Materialträger 100 als ein Poliertuch ausgebildet ist. Das
Poliertuch kann beispielsweise aus Polyurethan beste-
hen oder Polyurethan umfassen. Der Materialträger 100
weist darüber hinaus eine kreisrunde Geometrie auf. Die
in den Figuren 1 und 2 gezeigte Seite des Materialträgers
100 ist die Bearbeitungsseite 102. Die Bearbeitungsseite
102 ist im bestimmungsgemäßen Betrieb der Abrasive-
inheit 1 dem zu bearbeitenden Werkstück zugewandt.
[0055] Die der Bearbeitungsseite 102 gegenüberlie-
gende, in Figur 4 und 5 gezeigte Befestigungsseite 103
ist im bestimmungsgemäßen Betrieb dem zu bearbeiten-
den Werkstück abgewandt. Die Ausnehmungen 104 -
112 sind zumindest als Sackloch mit einem einseitigen
Öffnungseintritt vorgesehen, wobei die Öffnung zumin-
dest an der Bearbeitungsseite 102 vorgesehen ist. Das

bedeutet insbesondere, dass im Herstellungsverfahren
das Abrasivmaterial 118, welches in Figur 1 schwarz dar-
gestellt ist, von der Bearbeitungsseite 102 ausgehend in
die Ausnehmungen 104 - 112 eingebracht werden kann.
[0056] Die in Figur 3 gezeigte Abwandlung der Abra-
siveinheit 1’ weist einen Randbereich 120, einen ersten
Bearbeitungsabschnitt 122 und einen zweiten Bearbei-
tungsabschnitt 124 auf. Der Randbereich 120 grenzt an
einer Außenkante des Materialträgers 100’ an. Mit einer
radial ausgerichteten Randbereichserstreckung er-
streckt sich der Randbereich in Richtung des Mittelpunk-
tes 113. Der Randbereich 120 ist im Wesentlichen aus-
nehmungs-frei ausgebildet. Radial nach Innen angren-
zend an den Randbereich 120 befindet sich der erste
Bearbeitungsabschnitt 122.
[0057] Der erste Bearbeitungsabschnitt 122 weist eine
sechste Ausnehmung 116 und eine Vielzahl weiterer
Ausnehmungen auf, die analog zur sechsten Ausneh-
mung 116 ausgebildet sind. Radial innenliegend angren-
zend an den ersten Bearbeitungsabschnitt 122 grenzt
der zweite Bearbeitungsabschnitt 124 an. Der zweite Be-
arbeitungsabschnitt 124 weist die bereits im Vorherigen
beschriebene erste Ausnehmungsart 104 auf.
[0058] Die Ausnehmungen des ersten Bearbeitungs-
abschnittes 122 und des zweiten Bearbeitungsabschnit-
tes 124 unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der
Größe, da die Ausnehmungen des ersten Bearbeitungs-
abschnittes 122 kleiner sind. Durch diese kleineren Aus-
nehmungen im ersten Bearbeitungsabschnitt 122, wird
berücksichtigt, dass in diesem radial außenliegenden
Abschnitt des Materialträgers 100’ im Bearbeitungspro-
zess ein geringerer Verschleiß auftritt.
[0059] Figur 4 zeigt eine Schnittansicht der in Figur 1
und 2 gezeigten Abrasiveinheit 1. Der Materialträger 100
erstreckt sich in Richtung seiner Materialstärke von der
Bearbeitungsseite 102 hin zur Befestigungsseite 103.
Auf der Bearbeitungsseite 102 weist der Materialträger
100 Öffnungseintritte von einer Vielzahl von Ausneh-
mungen 104 auf. Die Ausnehmungen 104 sind als Sack-
löcher ausgebildet. Dies bedeutet insbesondere, dass
diese nicht als Durchgangsöffnungen ausgebildet sind
und sich nicht bis zur Befestigungsseite 103 erstrecken.
Auf der Befestigungsseite 103 ist ein Zwischenelement
130 angeordnet. Dass Zwischenelement 130 ist im Be-
trieb der Abrasiveinheit 1 vorzugsweise zwischen der Ab-
rasiveinheit 1 und einer Bearbeitungsmaschine 200 an-
geordnet. Das Zwischenelement 130 kann beispielswei-
se eine Klebwirkung aufweisen, um die Abrasiveinheit 1
an der Bearbeitungsmaschine 200 zu befestigen.
[0060] In der Figur 5 gezeigten Ausführungsvariante
der Abrasiveinheit 1 sind die Ausnehmungen als Durch-
gangslöcher ausgebildet, sodass sich diese von der Be-
arbeitungsseite 102 hin zur Befestigungsseite 103 er-
strecken. Damit das in den Ausnehmungen 104 ange-
ordnete Abrasivmaterial nicht an der Befestigungsseite
hinauslaufen kann, ist hier das Zwischenelement 130 in
Form eines Abrasivmaterial-undurchlässigen Zwischen-
elements angeordnet. Darüber hinaus kann das Zwi-

9 10 



EP 3 804 907 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schenelement 130 auch als Befestigungselement, ins-
besondere als Klebstofffolie, ausgebildet sein. Mittels
des Zwischenelements 130 ist der Materialträger 100 an
einer Trägerplatte 140 angeordnet. Die Trägerplatte 140
kann auch allgemein als Trägerelement bezeichnet wer-
den. Mittels der Trägerplatte 140 kann der Materialträger
100 mit einer Bearbeitungsmaschine 200 gekoppelt wer-
den.
[0061] Ferner ist auf der Bearbeitungsseite 102 ein
Schutzelement 132 angeordnet. Das Schutzelement 132
ist vorzugsweise vor Einbringung der Ausnehmungen
104 an dem Materialträger 100 angeordnet worden. Das
Schutzelement 132 bedeckt im Wesentlichen die Bear-
beitungsseite 102 vollständig. Aufgrund dessen kann im
Wesentlichen kein Abrasivmaterial 118 auf die Bearbei-
tungsseite gelangen. Nachdem das Abrasivmaterial in
die Ausnehmungen 104 eingebracht wurde, kann das
Schutzelement 132 entfernt werden. Infolgedessen ist
die Bearbeitungsseite 102 im Wesentlichen Abrasivma-
terial-frei.
[0062] Figur 6 zeigt eine weitere mögliche Geometrie
einer Ausnehmung 150. Die Ausnehmung 150 ist als eine
spiralförmige Nut bzw. ein spiralförmiger Schlitz ausge-
bildet.
[0063] Figur 7 zeigt schematisch eine Bearbeitungs-
maschine 200, die mit der Abrasiveinheit 1, 1’ gekoppelt
ist. Diese Kopplung ist vorzugsweise derart, dass die Be-
arbeitungsmaschine 200 die Abrasiveinheit 1, 1’ in eine
rotatorische Bewegung versetzen kann, sodass mittels
der Abrasiveinheit 1, 1’ eine Bearbeitung eines Werkstü-
ckes erfolgen kann.
[0064] Figur 8 zeigt ein schematisches Verfahren zur
Herstellung einer Abrasiveinheit 1, 1’ zum Schleifen, Po-
lieren und/oder Läppen. Im Schritt 300 wird eine Vielzahl
von Ausnehmungen 104 bis 112 in einen Materialträger
100, 100’ eingebracht. Die Ausnehmungen 104 bis 112
weisen zumindest auf einer Bearbeitungsseite 102 des
Materialträgers 100, 100’ Öffnungseintritte auf.
[0065] Im Schritt 302 wird ein Abrasivmaterial in die
Vielzahl von Ausnehmungen 104 bis 112 eingebracht.
[0066] Das in Figur 9 gezeigte Verfahren umfasst unter
anderem den weiteren Schritt 304. Im Schritt 304 wird
der Materialträger 100, 100’ mit einer der Bearbeitungs-
seite 102 gegenüberliegenden Befestigungsseite 103 an
einer Trägerplatte 140 angeordnet. Die Trägerplatte 140
wirkt als Kopplungselement zwischen der Abrasiveinheit
1, 1’ und einer Bearbeitungsmaschine 200.
[0067] Im Schritt 306 wird ein Schutzelement 132, ins-
besondere eine Schutzfolie, auf der Bearbeitungsseite
102 angeordnet. Die Ausnehmungen 104 bis 112 werden
durch das Schutzelement hindurch in den Materialträger
100 eingebracht, insbesondere bevor das Abrasivmate-
rial in den Ausnehmungen 104 bis 112 eingebracht wird.
[0068] Die Reihenfolge der im Vorherigen beschriebe-
nen Schritte 300-306 ist grundsätzlich beliebig. In einer
bevorzugten Ausführungsvariante des Verfahrens ist
vorgesehen, dass der Schritt 306 vor dem Schritt 300
durchgeführt wird.

[0069] Die im Vorherigen beschriebene Abrasiveinheit
1, 1’ und das im Vorherigen beschriebene Verfahren er-
möglichen eine kostengünstigere Herstellung einer Ab-
rasiveinheit, wobei ferner eine bessere Qualität erreicht
wird. Insbesondere wird kein Siebdruckverfahren zur
Herstellung der Abrasiveinheit 1,1’ benötigt. Somit ist der
Einsatz einer Siebdruckschablone nicht erforderlich.
Dies reduziert den Aufwand bei der Herstellung der Ab-
rasiveinheit 1, 1’.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0070]

1, 1’ Abrasiveinheit
100, 100’ Materialträger
102 Bearbeitungsseite
103 Befestigungsseite
104 erste Ausnehmung
106 zweite Ausnehmung
108 dritte Ausnehmung
110 vierte Ausnehmung
112 fünfte Ausnehmung
113 Mittelpunkt
114 Zentralaussparung
116 sechste Ausnehmung
118 Abrasivmaterial
120 Randbereich
122 erster Bearbeitungsabschnitt
124 zweiter Bearbeitungsabschnitt
130 Zwischenelement
132 Schutzelement
140 Trägerplatte
150 Ausnehmung
200 Bearbeitungsmaschine

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Abrasiveinheit (1,
1’) zum Schleifen, Polieren und/oder Läppen, um-
fassend die Schritte:

- Einbringen einer Vielzahl von Ausnehmungen
(104, 106, 108, 110, 112, 116, 150) in einen Ma-
terialträger (100), wobei die Ausnehmungen
(104, 106, 108, 110, 112, 116, 150) zumindest
auf einer Bearbeitungsseite (102) des Material-
trägers (100) Öffnungseintritte aufweisen, und
- Einbringen eines Abrasivmaterials (118) in die
Vielzahl von Ausnehmungen (104, 106, 108,
110, 112, 116, 150).

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Materialträ-
ger (100)

- formflexibel ausgebildet ist und vorzugsweise
als ein Poliertuch und/oder als ein Polyurethan-
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tuch ausgebildet ist, und/oder
- ein tuchartig ausgebildetes Textilprodukt ist,
das synthetische und/oder natürliche Fasern
umfasst, wobei vorzugsweise die Fasern zu Ge-
weben, Vliesstoffen und/oder Filzstoffen verar-
beitet sind, wobei ferner vorzugsweise die Fa-
sern als Laminate und/oder Verbundstoffe vor-
liegen, und/oder
- als eine Kunststofffolie und/oder als ein Hart-
papier ausgebildet ist oder diese bzw. dieses
umfasst, und/oder
- ein geschäumtes Material und/oder ein nicht-
metallisches Material aufweist oder aus diesem
bzw. diesen besteht, wobei vorzugsweise das
geschäumte Material ein Polyurethanschaum
ist.

3. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
umfassend den Schritt:

- Anordnen des Materialträgers (100) mit einer
der Bearbeitungsseite (102) gegenüberliegend
angeordneten Befestigungsseite (103) an einer
Trägerplatte (140), wobei die Trägerplatte (140)
ausgebildet ist, als Kopplungselement zwischen
der Abrasiveinheit (1, 1’) und einer Bearbei-
tungsmaschine zu wirken.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei an der Befestigungsseite (103) des Material-
trägers (100) ein im Wesentlichen Abrasivmaterial-
undurchlässiges Zwischenelement (130), insbeson-
dere eine Kunststofffolie, und/oder ein Befestigungs-
element, insbesondere eine Klebstofffolie, angeord-
net wird bzw. werden, wobei vorzugsweise das Zwi-
schenelement und/oder das Befestigungselement
zwischen dem Materialträger (100) und der Träger-
platte (140) angeordnet wird.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei vor dem Einbringen der Ausnehmungen (104,
106, 108, 110, 112, 116, 150) und des Abrasivma-
terials (118) ein Schutzelement (132), insbesondere
eine Schutzfolie, auf der Bearbeitungsseite (102) an-
geordnet wird, und die Ausnehmungen (104, 106,
108, 110, 112, 116, 150) durch das Schutzelement
(132) hindurch in den Materialträger (100) einge-
bracht werden, wobei vorzugsweise das Schutzele-
ment (132) nach dem Einbringen des Abrasivmate-
rials (118) entfernt wird.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei das Abrasivmaterial (118) derart eingebracht
wird, dass das Abrasivmaterial (118) mit der Bear-
beitungsseite (102) im Wesentlichen abschließt und
vorzugsweise das Abrasivmaterial (118) mit der Be-
arbeitungsseite (102) eine im Wesentlichen ebene
Fläche ausbildet.

7. Abrasiveinheit (1, 1’) zum Schleifen, Polieren
und/oder Läppen, umfassend

- einen Materialträger (100) mit einer Vielzahl
von Ausnehmungen (104, 106, 108, 110, 112,
116, 150), wobei die Ausnehmungen (104, 106,
108, 110, 112, 116, 150) zumindest auf einer
Bearbeitungsseite (102) des Materialträgers
(100) Öffnungseintritte aufweisen, und
- wobei in den Ausnehmungen (104, 106, 108,
110, 112, 116, 150) ein Abrasivmaterial (118)
angeordnet ist.

8. Abrasiveinheit (1, 1’) nach dem vorherigen An-
spruch, wobei das Abrasivmaterial (118) in den Aus-
nehmungen (104, 106, 108, 110, 112, 116, 150) der-
art angeordnet ist, dass das Abrasivmaterial (118)
mit der Bearbeitungsseite (102) eine im Wesentli-
chen ebene Fläche ausbildet.

9. Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Materialträger (100)

- formflexibel ausgebildet ist und vorzugsweise
als ein Poliertuch und/oder als ein Polyurethan-
tuch ausgebildet ist, und/oder
- ein tuchartig ausgebildetes Textilprodukt ist,
das synthetische und/oder natürliche Fasern
umfasst, wobei vorzugsweise die Fasern zu Ge-
weben, Vliesstoffen und/oder Filzstoffen verar-
beitet sind, wobei ferner vorzugsweise die Fa-
sern als Laminate und/oder Verbundstoffe vor-
liegen, und/oder
- als eine Kunststofffolie und/oder als ein Hart-
papier ausgebildet ist oder diese bzw. dieses
umfasst, und/oder
- ein geschäumtes Material und/oder ein nicht-
metallisches Material aufweist oder aus diesem
bzw. diesen besteht, wobei vorzugsweise das
geschäumte Material ein Polyurethanschaum
ist.

10. Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen An-
sprüche,

- wobei das Abrasivmaterial (118) Abrasivele-
mente und/oder ein Bindematerial umfasst oder
aus diesem bzw. diesen besteht, wobei vor-
zugsweise

o die Abrasivelemente ausgewählt sind aus
der Gruppe bestehend aus: Diamant, Ton-
erde, Siliziumcarbid, Borcarbid, und/oder
Ceroxid, und/oder
o das Bindematerial ein ein- oder mehrkom-
ponentiges Kunstharz, vorzugsweise Epo-
xidharz, und/oder ein UV-aushärtendes
Kunstharz umfasst oder aus diesem be-
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steht, und/oder

- wobei eine, zwei, mehrere oder alle der Aus-
nehmungen (104, 106, 108, 110, 112, 116, 150)

o einen runden, ovalen, dreieckigen, poly-
gonalen, insbesondere sechseckigen,
und/oder nutenförmigen Querschnitt auf-
weisen und/oder als ein spiralförmiger
Schlitz ausgebildet sind, und/oder
o eine Ausnehmungserstreckung aufweist,
die zwischen 1 mm und 20 mm, vorzugs-
weise zwischen 5 mm bis 15 mm, insbeson-
dere zwischen 8 mm bis 12 mm, beträgt.

11. Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei der Materialträger (100) einen Rand-
bereich aufweist, wobei der Randbereich an eine Au-
ßenkante des Materialträgers (100) angrenzt und
sich mit einer Randbereichserstreckung von bis zu
20 mm, vorzugsweise bis zu 10 mm, in Richtung
eines Mittelpunktes des Materialträgers (100) er-
streckt,

- wobei der Randbereich im Wesentlichen Aus-
nehmungs-frei ausgebildet ist, und/oder
- an den Randbereich ein erster Bearbeitungs-
abschnitt angrenzt und an den ersten Bearbei-
tungsabschnitt ein den Mittelpunkt aufweisen-
der zweiter Bearbeitungsabschnitt angrenzt,
wobei die Ausnehmungserstreckung der Aus-
nehmungen (104, 106, 108, 110, 112, 116, 150)
im ersten Bearbeitungsabschnitt kleiner ist als
die Ausnehmungserstreckung der Ausnehmun-
gen (104, 106, 108, 110, 112, 116, 150) im zwei-
ten Bearbeitungsabschnitt, und/oder
- eine zweite Beabstandung zweier Ausneh-
mungen im zweiten Bearbeitungsabschnitt klei-
ner ist als eine erste Beabstandung zweier Aus-
nehmungen im ersten Bearbeitungsabschnitt,
- umfassend eine den Mittelpunkt aufweisende
Zentralaussparung.

12. Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei auf der Bearbeitungsseite (102) ein
Schutzelement (132), insbesondere eine Schutzfo-
lie, derart angeordnet ist, dass im Wesentlichen kein
Abrasivmaterial (118) zwischen die Bearbeitungs-
seite (102) des Materialträgers (100) und das Schut-
zelement (132) fließen kann.

13. Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen An-
sprüche, umfassend eine Trägerplatte (140), die
ausgebildet ist, als Kopplungselement zwischen der
Abrasiveinheit (1, 1’) und einer Bearbeitungsmaschi-
ne zu wirken, wobei der Materialträger (100) mit ei-
ner der Bearbeitungsseite (102) gegenüberliegend
angeordneten Befestigungsseite (103) an der Trä-

gerplatte (140) angeordnet ist.

14. Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen An-
sprüche, wobei die Befestigungsseite (103) des Ma-
terialträgers (100) ein im Wesentlichen Abrasivma-
terial-undurchlässiges Zwischenelement (130), ins-
besondere eine Kunststofffolie, und/oder ein Befes-
tigungselement, insbesondere eine Klebstofffolie,
aufweist, wobei vorzugsweise das Zwischenele-
ment und/oder das Befestigungselement zwischen
dem Materialträger (100) und der Trägerplatte (140)
angeordnet ist.

15. Bearbeitungsmaschine (200) zum Schleifen, Polie-
ren und/oder Läppen von Werkstücken, umfassend
eine Abrasiveinheit (1, 1’) nach einem der vorherigen
Ansprüche.
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